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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.  Wie stellt sich die wirtschaftliche Entwicklung (nach Arbeitsplätzen, Unterneh-
mensanzahl, Gewerbesteuerzahlungen) seit 2015 bis zum 30. Juni 2021 jeweils 
im Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis, in den Städten Heidelberg 
und Mannheim dar?

2.  Wie viele Gewerbeanmeldungen, -abmeldungen und -insolvenzen gab es seit 
2015 bis zum 30. Juni 2021 jeweils im Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Oden-
wald-Kreis, in den Städten Heidelberg und Mannheim (pro Jahr, aufgeschlüs-
selt nach Branchen)?

3.  Welche Branchen sind aus ihrer Sicht jeweils im Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-
Odenwald-Kreis, in den Städten Heidelberg und Mannheim von der Corona-
pandemie besonders betroffen?

4.  Wie haben sich die Zahlen der Beschäftigten seit 2015 bis zum 30. Juni 2021 in 
den von der Pandemie besonders betroffenen Branchen entwickelt?

5.  Wie hat sich die Zahl von Auszubildenden sowie eines dualen Studiums unter 
Beteiligung eines Betriebs jeweils im Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Odenwald-
Kreis, in den Städten Heidelberg und Mannheim seit 2010 bis zum 30. Juni 
2021 entwickelt (aufgeteilt nach Branchen)?

6.  Wie viele Ausbildungsplätze sind aktuell jeweils im Rhein-Neckar-Kreis,  
Neckar-Odenwald-Kreis, in den Städten Heidelberg und Mannheim unbesetzt 
(nach Branche)?

7.  Wie hoch ist die Summe der Hilfsgelder für die Wirtschaft, die jeweils im 
Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis, in den Städten Heidelberg und 
Mannheim im Rahmen der Coronapandemie ausgezahlt wurden (nach Bran-
chen, Programmen und Anzahl der unterstützten Unternehmen)?
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 8.  Wie hat sich die Zahl der Betriebe mit Kurzarbeit und Personen in Kurzar-
beit von 2015 bis zum 30. Juni 2021 jeweils im Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-
Odenwald-Kreis, in den Städten Heidelberg und Mannheim entwickelt?

 9.  In welchen Branchen sieht sie die größten Herausforderungen im Hinblick auf 
Fachkräftemangel jeweils im Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis, 
in den Städten Heidelberg und Mannheim?

10.  Welche Maßnahmen will sie in den nächsten Jahren gegen Fachkräftemangel 
jeweils im Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis, in den Städten Hei-
delberg und Mannheim ergreifen? 

22.7.2021

Dr. Jung FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Durch Lockdown, Ausgangs- und Reisebeschränkungen, Schließungen und Ab-
sagen von Veranstaltungen etc. konnten viele Betriebe während der Corona-
pandemie ihren Tätigkeiten nicht nachgehen. Mit dieser Kleinen Anfrage will  
der Fragesteller herausfinden, welche Branchen jeweils im Rhein-Neckar-Kreis, 
Neckar-Odenwald-Kreis, in den Städten Heidelberg und Mannheim von der Coro-
napandemie betroffen sind. Neben der wirtschaftlichen Situation sind auch weite-
re Faktoren wie Fachkräftemangel von Interesse.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 16. August 2021 Nr. 24-5650.02/15 beantwortet das Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst die Kleine Anfrage wie folgt:

1.  Wie stellt sich die wirtschaftliche Entwicklung (nach Arbeitsplätzen, Unterneh-
mensanzahl, Gewerbesteuerzahlungen) seit 2015 bis zum 30. Juni 2021 jeweils 
im Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis, in den Städten Heidelberg 
und Mannheim dar?

Zu 1.:

Die jeweilige wirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2015 bis 2020 lässt sich 
der nachstehenden Tabelle entnehmen. Für das Jahr 2020 liegen auf dieser Ebene 
noch keine Daten zur Anzahl der Unternehmen vor. 
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2.  Wie viele Gewerbeanmeldungen, -abmeldungen und -insolvenzen gab es seit 
2015 bis zum 30. Juni 2021 jeweils im Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Odenwald-
Kreis, in den Städten Heidelberg und Mannheim (pro Jahr, aufgeschlüsselt 
nach Branchen)?

Zu 2.:

Zu den jeweiligen Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen im sowie zu den 
Unternehmensinsolvenzen Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis, in den 
Städten Heidelberg und Mannheim in den Jahren 2015 bis zum ersten Halbjahr 
2021 wird auf die Tabellen des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg in 
der Anlage zu Ziffer 2 verwiesen.

3.  Welche Branchen sind aus ihrer Sicht jeweils im Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-
Odenwald-Kreis, in den Städten Heidelberg und Mannheim von der Corona-
pandemie besonders betroffenen?

Zu 3.:

Da die Coronapandemie sehr viele Branchen und Wertschöpfungsketten negativ 
(z. T. auch positiv) betrifft, ist evident, dass sämtliche Raumkategorien und damit 
auch Stadt- und Landkreise davon betroffen sind.

Angelehnt an die Branchensegmentierung des Branchenatlas des ifo-Instituts 
(https://www.ifo.de/branchenatlas) ist von einer besonderen negativen Betroffen-
heit durch die Coronapandemie vor allem bei folgenden Branchen auszugehen:

•  Beherbergungsgewerbe (Hotelgewerbe, Campingplätze, Ferienwohnungen etc.) 
und Gastronomie;

•  Tourismus- und Reisebranche (zusätzlich zum Beherbergungsgewerbe und 
Gastronomie u. a. Reisebüros, Reiseveranstalter, Reservierungsdienstleister);

• Sport, Freizeit und Erholung;
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• Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter;
• dem stationären non-food-Einzelhandel;
•  Kultur- und Kreativwirtschaft (im 6. Bericht zur Lage der Kultur- und Kreativ-

wirtschaft in Baden-Württemberg, der dem Landtag am 28. Juli 2021 zugeleitet 
wurde, wird die pandemiebedingt zum Teil sehr schwierige Situation im Ein-
zelnen dargestellt);

• übrige Unternehmens-, Personal- und körpernahe Dienstleister/Handwerke;
•  bestimmte Segmente des Handwerks (insbesondere Lebensmittelgewerbe, in-

dustrienahe Handwerke); 
•  auch wenn das Verarbeitende Gewerbe den unmittelbaren Nachfrageeinbruch 

des Frühjahrs 2020 schon bei weitem überkompensiert hat, belasten die Knapp-
heiten bei wichtigen Vorprodukten den weiteren Aufschwung. 

Darüber hinaus ist die Intensität des Geschäftsausfalls infolge der Coronapan-
demie im gesamten Bereich der Veranstaltungs- und Eventbranche, dem Schau-
stellergewerbe sowie dem Taxi- und Mietwagengewerbe als ebenfalls sehr hoch 
zu bewerten.

Auch der Rhein-Neckar-Kreis geht für die o. g. Branchen von einer besonderen 
Betroffenheit aus.

4.  Wie haben sich die Zahlen der Beschäftigten seit 2015 bis zum 30. Juni 2021 in 
den von der Pandemie besonders betroffenen Branchen entwickelt?

Zu 4.:

Zur Entwicklung der Zahlen der Beschäftigten seit 2015 bis zum 30. Juni 2021 
in den von der Pandemie besonders betroffenen Branchen wird auf die Anlage zu 
Ziffer 4 verwiesen.

Die Daten stammen aus der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für 
Arbeit und zeigen die Entwicklung sowohl für sozialversicherungspflichtig als 
auch geringfügig (u. a. Minijobber) Beschäftigte auf. Die Zusammenfassung 
der betroffenen Branchen orientiert sich dabei am Corona-Datenset, wie es die 
Bundesagentur für Arbeit verwendet: Siehe: https://statistik.arbeitsagentur.de/
DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Corona/Corona-Nav.html;jses-
sionid=42175683F3C6449F9A14DC08811EDBE5. Bei der Interpretation der 
Zahlen ist zu beachten, dass Kurzarbeitende weiterhin zur Kategorie der sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigten zählen. Zur Entwicklung der Kurzarbeit 
siehe die Antwort zu Ziffer 8.

5.  Wie hat sich die Zahl von Auszubildenden sowie eines dualen Studiums unter 
Beteiligung eines Betriebs jeweils im Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Odenwald-
Kreis, in den Städten Heidelberg und Mannheim seit 2010 bis zum 30. Juni 2021 
entwickelt (aufgeteilt nach Branchen)?

Zu 5.:

Folgende Tabellen zeigen die Entwicklung der Zahl der Auszubildenden im 
Rhein-Neckar-Kreis, im Neckar-Odenwald-Kreis, in den Städten Heidelberg und 
Mannheim insgesamt sowie in den Ausbildungsbereichen Industrie und Handel, 
Handwerk, Landwirtschaft, Öffentlicher Dienst, Freie Berufe und Hauswirtschaft 
seit dem Jahr 2010.
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Die gewünschten Daten zu den Studierenden eines dualen Studiums werden nicht 
im Rahmen der amtlichen Statistik erhoben. Auf Basis der eigenen statistischen 
Daten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) können jedoch für 
den Zeitraum ab 2009 jeweils die Zahlen der Studierenden in Ausbildungsstätten 
Rhein-Neckar-Kreis und Neckar-Odenwald-Kreis sowie den Stadtkreisen Mann-
heim und Heidelberg genannt werden.
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Tabelle:  Anzahl der Studierenden an der DHBW mit einem Dualen Partner mit 
Sitz im Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis, in den Städten 
Heidelberg und Mannheim

6.  Wie viele Ausbildungsplätze sind aktuell jeweils im Rhein-Neckar-Kreis,  
Neckar-Odenwald-Kreis, in den Städten Heidelberg und Mannheim unbesetzt 
(nach Branche)?

Zu 6.:

Die Bundesagentur für Arbeit meldet im Juli 2021 742 unbesetzte Ausbildungs-
stellen im Rhein-Neckar-Kreis, 334 unbesetzte Ausbildungsstellen im Neckar-
Odenwald-Kreis, 279 unbesetzte Ausbildungsstellen in der Stadt Heidelberg und 
598 unbesetzte Ausbildungsstellen in der Stadt Mannheim. Folgende Tabelle dif-
ferenziert die unbesetzten Ausbildungsstellen nach Bereichen gemäß der Klassi-
fikation der Berufe (KdlB 2010).
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7.  Wie hoch ist die Summe der Hilfsgelder für die Wirtschaft, die jeweils im 
Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis, in den Städten Heidelberg und 
Mannheim im Rahmen der Coronapandemie ausgezahlt wurden (nach Bran-
chen, Programmen und Anzahl der unterstützten Unternehmen)?

Zu 7.:

Seit Beginn der Coronapandemie im März 2020 wurde seitens der Landesregie-
rung in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung für die von den Coronamaß-
nahmen betroffenen Unternehmen und Selbständigen ein breites Portfolio an 
Hilfsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Mit Ausnahme derjenigen landesspezi-
fischen Zusatzprogramme, die nur für bestimmte Branchen geöffnet sind, kann 
eine Antragsberechtigung für Unternehmen grundsätzlich in sämtlichen Förder-
programmen vorliegen.

Mit der zum 31. Mai 2020 ausgelaufenen Soforthilfe Corona des Landes konnten 
rund 245.000 Unternehmen mit einem Gesamtvolumen von gut 2,2 Milliarden 
Euro bei der Sicherung ihrer Existenz und der Überbrückung coronabedingter 
akuter Liquiditätsengpässe unterstützt werden. Sie richtete sich an gewerbliche 
und Sozialunternehmen, Soloselbstständige und Angehörige der Freien Berufe, 
einschließlich Künstlerinnen und Künstlern mit bis zu 50 Beschäftigten sowie an 
Unternehmen mit land- und forstwirtschaftlicher Urproduktion und der Fischerei, 
die ihren Hauptsitz in Baden-Württemberg haben. 

Im Rhein-Neckar-Kreis, im Neckar-Odenwald-Kreis und in den Stadtkreisen Hei-
delberg und Mannheim konnten insgesamt knapp 30.000 Anträge auf Soforthilfe 
mit einem Gesamtvolumen von über 250 Millionen Euro bewilligt und ausbezahlt 
werden. Davon entfallen auf den Rhein-Neckar-Kreis knapp 13.000 Bewilligun-
gen und ein Volumen in Höhe von gut 110 Millionen Euro, auf den Neckar-
Odenwald-Kreis knapp 2.600 Bewilligungen und ein Volumen in Höhe von rund  
23 Millionen Euro, auf den Stadtkreis Heidelberg über 4.500 Bewilligungen und 
ein Volumen in Höhe von rund 40 Millionen Euro und auf den Stadtkreis Mann-
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heim gut 8.900 Bewilligungen und ein Volumen in Höhe von rund 80 Millionen 
Euro. Eine Angabe dazu, welche Branchen in den Land- und Stadtkreisen konkret 
profitiert haben, ist nicht möglich, da die Branchenzugehörigkeit der Unterneh-
men erst ab dem 9. April 2020 in den Antragsformularen abgefragt wurde und 
damit diesbezügliche Auswertungen mit großen Unsicherheiten behaftet sind. Des 
Weiteren besteht bei der Soforthilfe generell eine eingeschränkte Auskunftsfähig-
keit bei der Kombination mehrerer statistischer Merkmale.

Die Summe der Hilfsgelder für die Wirtschaft, die in diesen Land- und Stadt-
kreisen im Rahmen der Coronapandemie in den Zuschussprogrammen des Landes 
Stabilisierungshilfe HOGA I und II, Tilgungszuschuss I und II sowie in den Zu-
schussprogrammen des Bundes Überbrückungshilfe I und II ausgezahlt wurden, 
sind im Folgenden tabellarisch dargestellt. Die Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten Branche wird bei diesen Programmen (mit Ausnahme des Tilgungszuschuss I 
und II) bei der Antragstellung über die Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 
2008) abgefragt. Diese Klassifikation ist aus der international harmonisierten 
Klassifikation, insbesondere der NACE Revision 2, abgeleitet. Die Auswertung 
der Daten erfolgte zum Stichtag 27. Juli 2021.
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Im Antrag zum Tilgungszuschuss I wurden die Branchen nicht nach NACE Re-
vision 2 erfasst, sondern anhand einer vorgegebenen Auswahl von insgesamt vier 
Branchen mit zusammen 21 Unterbranchen. In der Tabelle wird ausschließlich 
die oberste Ebene ausgewiesen.
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Tilgungszuschuss II

Für den Tilgungszuschuss II liegen zum Zeitpunkt des Stichtages (27. Juli 2021) 
noch keine Daten vor, da die Bewilligung erst seit kurzem möglich ist.
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Eine Auswertung der gezahlten Hilfsgelder im Rahmen der Zuschussprogramme 
des Bundes Novemberhilfe, Dezemberhilfe, Neustarthilfe und Überbrückungs-
hilfe III (einschließlich der landesseitigen Ergänzungsförderung durch einen fik-
tiven Unternehmerlohn) ist auf Landkreisebene nicht möglich. Diese Programme 
bearbeitet die L-Bank, als Bewilligungsstelle des Landes Baden-Württemberg, 
mit dem Fachverfahren des Bundes. Die Antragsdaten in diesem Fachverfahren 
werden vom IT-Dienstleister des Bundes erhoben und verifiziert. Somit hat die 
L-Bank keinen Einfluss auf die hinterlegten Daten. Da die zur Identifikation von 
Landkreisen erforderlichen Daten durch den IT-Dienstleister des Bundes nicht 
systematisch erhoben werden, ist eine entsprechende Auswertung für diese Pro-
gramme nicht möglich.

Für die Überbrückungshilfe III Plus und Neustarthilfe Plus liegen zum Zeitpunkt 
des Stichtages (27. Juli 2021) noch keine Daten vor, da die Antragstellung erst 
seit kurzem möglich ist. 

8.  Wie hat sich die Zahl der Betriebe mit Kurzarbeit und Personen in Kurzarbeit 
von 2015 bis zum 30. Juni 2021 jeweils im Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Oden-
wald-Kreis, in den Städten Heidelberg und Mannheim entwickelt?

Zu 8.:

Zur Entwicklung der Zahl der Betriebe mit Kurzarbeit und Personen in Kurzarbeit 
von 2015 bis zum 30. Juni 2021 jeweils im Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Oden-
wald-Kreis sowie in den Städten Heidelberg und Mannheim wird auf die Daten 
der Bundesagentur für Arbeit in den Tabellen in der Anlage zu Ziffer 8 verwiesen.

9.  In welchen Branchen sieht sie die größten Herausforderungen im Hinblick auf 
Fachkräftemangel jeweils im Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis, in 
den Städten Heidelberg und Mannheim?

Zu 9.:

Als statistische Messgröße für die Knappheit von Fachkräften kann die abge-
schlossene Vakanzzeit herangezogen werden. Diese Vakanzzeit betrug im Zeit-
raum August 2020 bis Juli 2021 über alle Branchen hinweg im Rhein-Neckar-
Kreis durchschnittlich 126 Tage, im Neckar-Odenwald-Kreis 131 Tage, in der 
Stadt Heidelberg 142 Tage und in der Stadt Mannheim 147 Tage. 

Die vorliegende Auswertung der Bundesagentur für Arbeit für die genannten 
Land- und Stadtkreise nach Wirtschaftszweigen (siehe unten) umfasst den Be-
stand der bei ihr gemeldeten Arbeitsstellen. Je länger die abgeschlossene Vakanz-
zeit, desto eher ist von einem Fachkräfteengpass auszugehen bzw. desto stärker 
dürfte dieser ausgeprägt sein. Zu berücksichtigen ist, dass es sich hier um Durch-
schnittswerte für einen Zeitraum handelt, der insb. bezüglich einzelner Branchen 
durch extreme Konjunkturausschläge und in der Folge auch durch große Schwan-
kungen bei der Fachkräftenachfrage gekennzeichnet ist.
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Tabelle:  Abgeschlossene Vakanzzeiten im Rhein-Neckar-Kreis, im Neckar-Oden-
wald-Kreis, in den Städten Heidelberg und Mannheim im Zeitraum Au-
gust 2020 bis Juli 2021

Aus statistischen Gründen sind Zahlenwerte von Vakanzzeiten, die auf weniger 
als 60 Fällen basieren, nicht valide und deshalb in der o. g. Zusammenstellung mit 
einem „x“ gekennzeichnet oder nicht enthalten. Da es sich um eine Auswertung 
auf Land- und Stadtkreisebene handelt, erreichen eine Reihe von Wirtschafts-
zweigen nicht die erforderliche Größenordnung, um ausgewiesen zu werden. 

Unabhängig von dieser statistischen Auswertung besteht nach Einschätzung 
der jeweils zuständigen Agentur für Arbeit in den nachfolgend aufgeführten 
Branchen/Berufen ein erhöhter Bedarf an qualifizierten Fachkräften:

• Rhein-Neckar-Kreis/Stadt Heidelberg:
 – Gesundheits-/Pflegebranche,
 – Hotel- und Gaststättengewerbe,
 – Baubranche, insb. Hoch- und Tiefbau und Ausbaugewerbe,
 –  herstellendes Lebensmittelhandwerk: Bäckereien, Konditoreien, Fleischereien.
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• Neckar-Odenwald-Kreis:
 –  Gesundheits- und Pflegebranche, insb. Pflegeberufe, zahn-/medizinische 

Fachangestellte, auch Spezialisierungen, z. B. in Radiologie,
 –  Handwerk: Bau- und Ausbauberufe, insb. Dachdecker/-innen, Zimmerer/-

innen, Estrichleger/-innen, Parkettleger/-innen, 
 – Elektriker/-innen, 
 –  Fachkräfte im Metall-/Industriebereich: insb. Zerspannungsmechaniker/-in-

nen, CNC-Dreher/-innen und Fräser/-innen. 

• Stadt Mannheim:
 –  Verarbeitendes Gewerbe, insb. kleine und mittelständische Unternehmen 

sowie Handwerksbetriebe,
 – Gesundheits- und Sozialwesen, insb. Pflegeberufe,
 – Immobilien/unternehmensnahe Dienstleistungen,
 – Einzel- und Großhandel.

10.  Welche Maßnahmen will sie in den nächsten Jahren gegen den Fachkräf-
temangel jeweils im Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis, in den  
Städten Heidelberg und Mannheim ergreifen?

Zu 10.:

Fachkräftesicherung ist eine vielschichtige Aufgabe. Deshalb hat die Landes-
regierung unter der Federführung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus Baden-Württemberg alle relevanten Arbeitsmarktakteure unter dem 
Dach der Fachkräfteallianz Baden-Württemberg (FKA) zusammengeführt. Neben 
verschiedenen Landesministerien gehören die Regionaldirektion Baden-Württem-
berg der Bundesagentur für Arbeit, Organisationen der Wirtschaft, Gewerkschaf-
ten und weitere Verbände zu den über vierzig FKA-Partnern. Die FKA hat sich in 
ihrer Vereinbarung u. a. zum Ziel gesetzt, die berufliche Ausbildung zu stärken, 
die berufliche Weiterbildung auszubauen, das Fachkräftepotenzial von Frauen, 
älteren Personen, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinde-
rung, An- und Ungelernten, von geflüchteten Menschen und von langzeitarbeits-
losen Menschen besser zu erschließen sowie gezielt internationale Fachkräfte 
zu gewinnen. Jedes FKA-Mitglied trägt eigenverantwortlich zur Umsetzung der 
gemeinsamen Ziele mit spezifischen Maßnahmen in seinem jeweiligen Einfluss-
bereich bei. Da die Arbeitsmarktakteure auf regionaler Ebene die besonderen Be-
darfe und Strukturen ihrer Region besser kennen, haben sich zudem regionale 
Fachkräfteallianzen etabliert. So gibt es für das Gebiet des Rhein-Neckar-Krei-
ses, des Neckar-Odenwald-Kreises, der Stadt Heidelberg und der Stadt Mannheim 
die Fachkräfteallianz Rhein-Neckar. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus Baden-Württemberg bietet über sein Regionalprogramm Fachkräfte-
sicherung finanzielle Unterstützung, wenn regionale Fachkräfteallianzen vor Ort 
Veranstaltungen und Aktionen zur Information über die wirtschafts- und arbeits-
marktpolitischen Herausforderungen der Fachkräftesicherung, zur Umsetzung 
von konkreten Maßnahmen oder zur Evaluation und strategischen Weiterentwick-
lung von gemeinsamen Aktivitäten durchführen. Darüber hinaus fördert das Land 
weitere Maßnahmen, die der Fachkräftesicherung dienen, wie z. B. „Kümmerer“ 
für die Integration von Zugewanderten in Ausbildung, das Netzwerk für beruf-
liche Fortbildung mit seinen Regionalbüros, die Kontaktstellen Frau und Beruf 
und die Welcome Center für internationale Fachkräfte und viele mehr. Zu Maß-
nahmen, die in nächsten Jahren ergriffen werden sollen, finden sich Hinweise in 
der Koalitionsvereinbarung 2021 bis 2026 von Bündnis 90/Die Grünen Baden-
Württemberg und der CDU Baden-Württemberg.

Dr. Hoffmeister-Kraut
Ministerin für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus
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